
 

 

Hinweisblatt für die Vorlage von beim Regierungspräsidium Stuttgart 
einzureichenden Unterlagen für den dualen Lehramtsstudiengang 
Master of Education Berufliches Lehramt - dual 

Adresse und Aktenzeichen, an welche die Unterlagen geschickt werden müssen: 

Über den Postweg: Einwurf im Briefkasten des RPS oder 
Abgabe am Empfang, Bauteil C, im RPS: 

Regierungspräsidium Stuttgart Regierungspräsidium Stuttgart 

Referat 73 – Vorbereitungsdienst BS Referat 73 – Vorbereitungsdienst BS 
Postfach 10 36 42 Ruppmannstraße 21 
70031 Stuttgart 70565 Stuttgart 

Frist zur Einreichung der Bewerbung: 15. Juli 2025 mit dem Zulassungsbescheid der 
Universität Stuttgart. 

Einzureichende Unterlagen sind: 

- Formloses Anschreiben als Antrag auf Einstellung in das Rechtsverhältnis: Hierfür 
kann das anhängende Blatt verwendet werden. 

- Zulassungsbescheid der Universität Stuttgart zum dualen 
lehramtsbezogenen Masterstudiengang 

- Lebenslauf in tabellarischer Form mit Angaben über Bildungsweg 
und Berufstätigkeiten 

- Zeugnis über den Fachbachelorabschluss oder ggf. die Abschlussbescheinigung des 
Bachelorstudiums der Universität Stuttgart und Nachweis über die fachpraktische 
Tätigkeit im Umfang von mindestens 12 Wochen. 

- Abiturzeugnis bzw. Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung 
- Erklärung, ob und wo bereits ein Antrag auf Einstellung in ein Rechtsverhältnis für 

den dualen lehramtsbezogenen Master bzw. ein Antrag auf Zulassung zu einem 
Vorbereitungsdienst für ein Lehramt gestellt oder ein Vorbereitungsdienst ganz oder 
teilweise abgeleistet worden ist und in welchem Umfang (bitte Bescheinigungen 
beilegen). 

- Unterschriebene Vorstrafenerklärung: Das Formular ist als PDF angehängt. 
- Unterschriebene Belehrung Verfassungstreue öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis: 

Das Formular ist als PDF angehängt. 
- Nachweis über die Identität durch einen Reisepass oder einen Personalausweis 
- Aktuelle ärztliche Bescheinigung über die bestehende und ausreichende 

Masernimmunität nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz oder eine beglaubigte 
Kopie des Impfpasses, sofern hieraus mindestens zwei Masernschutzimpfungen 
ablesbar sind. Das Formular für die ärztliche Bescheinigung ist als PDF angehängt. 

Bitte folgende Unterlagen frühzeitig beantragen, da mit längeren Wartezeiten 
bzw. Ausstellungszeiten gerechnet werden muss: 

- Erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach §30a, ggf. in 
Verbindung mit §30b, Bundeszentralregistergesetz. Das erweiterte Führungszeugnis 
muss bei der Meldebehörde zur Vorlage beim Regierungspräsidium Stuttgart 
beantragt werden. Bitte beantragen Sie die Belegart OE und geben bei der 
Meldebehörde die obige Anschrift an, an die das FZ geschickt werden soll. Etwaige 
Kosten hierfür können nicht übernommen werden. Die Beantragung ist bei vielen 
Meldebehörden online möglich. 



 

 

- Nachweis über die Teilnahme an einer Ausbildung in Erster-Hilfe von mindestens 
neun Unterrichtseinheiten in den letzten zwei Jahren. 

Noch bis zu einer Woche nach dem Erhalt des Einstellungsbescheides beim RPS 
einzureichen: 

- Ausgefüllter und unterschriebener Personalbogen mit aktuellem Lichtbild: Formular 
zu finden auf https://lehrer-online-  
bw.de/,Lde/Startseite/vdonline/Bewerbung+und+Zulassung.  

- Ggf. Heiratsurkunde, Lebenspartnerschaftsurkunde und Geburtsurkunden der Kinder 

Bis 15.10.2025 beim RPS nachzureichen: 

- Immatrikulationsbescheinigung der Universität Stuttgart 

Bitte reichen Sie die Personenstandsurkunden in aktueller Fassung, die Erklärungen mit 
eigener Unterschrift im Original und die Fotokopien der Zeugnisse und anderen Unterlagen 
in amtlich beglaubigter Form oder Abschrift bei uns ein. 

Bitte beachten Sie auch, dass alle erforderlichen, in diesem Hinweisblatt aufgeführten 
Unterlagen bis spätestens 31.08.2025 beim RPS vorliegen müssen, damit Sie den 
Einstellungsbescheid in das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis erhalten 
können. Dieser Bescheid wird Ihnen dann spätestens am 08.09.2025 beim Seminar 
ausgehändigt. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei erfolgreicher Bewerbung zwischen den zugelassenen 
Bewerber_innen und dem Land Baden-Württemberg kein Arbeitsverhältnis geschlossen 
wird. Die Einstellung erfolgt in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis durch 
Erlass eines Bescheides (Verwaltungsakt). 

Bei Fragen zu den Unterlagen oder dem weiteren Verfahrensablauf können Sie sich 
wenden an: 

Service-Telefon BS: 0711 904-17355. 
(dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis 11 Uhr und von 14 Uhr bis 15 Uhr). 
oder schriftlich an LehrereinstellungBS@rps.bwl.de.  
Wir sind bemüht, Ihnen zeitnah eine Antwort zu geben. 

Ihre Sachbearbeitung Vorbereitungsdienst Berufliche Schulen des Regierungspräsidiums Stuttgart 
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Bitte tragen Sie hier Ihren Absender ein: Name,  
Vorname, Straße Nr., PLZ Ort 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Referat 73 – Vorbereitungsdienst BS 
Postfach 10 36 42 
70031 Stuttgart 

Datum 

Betreff 

Anrede 

Platz für Ihre Mitteilungen 

 
Anlage(n) 

Anzahl oder Dokumente aufführen 

Datum und Unterschrift  

Datum 


